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britannien und Jrland (London). Provinzielles (Privatcorreſpondenz aus Mühlhauſen).

ſten e eher eHalle, den 9. Oetober. Einſtimmig wurde in Antrag gebracht:
ie Erdff K ird in der zweiten Hälfte daß die Aufnahme eines Stadteinwohners unter die Zahl der Bür-des der m Le wird in der weiten Hut ger, alſo die Verleihung des Bürgerrechts, mittelſt feierlicher Ab-

Artikel gegen den Austritt der Oſtprovinzen aus dem leiſtung des Bürgereides vor verſammeltem Gemeinde Vorſtande und
Bunde müſſen, fettgedruckter Stellen ungeachtet, ſo lange mager ge unter Ertheilung eines erfolgen möge, und daß die

C. nännt werden als nicht der Geſammteintritt Oeſterreichs zum Mittel- ſogenannten dte auf das Geſetz und Ortsſtatut mittelſt
gen punkte der Beſprechung gemacht wird. Nur im Lichte dieſer Frage muß Handſchlags zu verpflichten ſeien.

das Verfahren Preußens betrachtet werden. Allſeitig wurde es ferner als nothwendig erachtet:
„Urwähler“ erklärt die Büchſen-Verſchwörung für eine „bunte daß die Vorſchrift im 8. 8. der Gemeinde Ordnung vom 11. März

Seifenblaſe“. Der „Zuſchauer“ meint, es ſei ihm trotzdem ſchwarz v. J. dahin zu erweitern ſei, daß in das Ortsſtatut auch Abweichun
vor den Augen geworden. gen von den Beſtimmungen des Geſetzes ſo weit dergleichen nache Der Bundestag hat die Hannoverſche Regierung erſucht, der Eigenthümlichkeit einzelner Städte nöthig befunden werden, unter
mit Geſetzen über die beſtehende Provinzialverfaſſung vorerſt inne zu Beſtätigung Sr. Majeſtät des Königs aufgenommen werden dürfen,

De halten. wobei auch insbeſondere das Zunft- und Jnnungs, wie überhauptv Am 2. hielt die vertagte zweite bayerſche Kammer wieder ihre das kaufmänniſche und gewerbliche Geſchäftsweſen in der Wählerſchaft
zgr- erſte Sitzung. Die Rechte erleidet durch Döllinger's Austritt einen und deren Eintheilung, ſo wie in der Gemeinde Vertretung eine

empfindlichen Verluſt. Kolb und Fürſt Wallerſtein interpelliren angemeſſene Berückſichtigung finden kann;
gr., das Miniſterium über die deutſche Frage. Der Antrag der Erſten auf auch wurde einhellig anerkannt:

eine Adreſſe wird verworfen. daß für ein gedeihliches Städteleben eine gehörig geſicherte, mit den
W Die Candidatur des General Changarnier gewinnt an Be- Intereſſen der Communen innig verbundene Stellung des Magiſtrats,

deutung. t e dem Gemeinderathe gegenüber, ſowohl als Obrigkeit, wie auch inIn der Londoner und Pariſer Preſſe Polemik über Ab delkader's ſeiner lebendigen Mitwirkung hinſichtlich der Vertretung der Stadt

Freilaſſung. erforderlich ſei,und und man einigte ſich zu dem Antrage:in dieſer Beziehung die Beſtimmungen in den 88. 33. 43. und S. 53.
und Landtag der Provinz Sachſen. ach 2. und 93. 103 und 114 ad 2. der Gemeinde Ordnung ab
und d d r zuändern und den Grundſatz durch alle Beſtimmungen der Stadt-Merſeburg, den 30. September 1851. gemeindeOrdnung durchzuführen:

Jn der geſtrigen und heutigen Plenar- Sitzung der Provinzial- daß die Ausführung eines Beſchluſſes in ſolchen Gemeindeangele-
Vertretung fand die Berathung über die Abänderung der Gemeinde genheiten, in welchen die Mitwirkung beider Behörden geſetzlich
Kreis, Bezirks- und Provinzial- Ordnung vom 11. März 1850 ſtatt. erforderlich erachtet wird, nur dann ſtattfinden kann, wenn in Be-

r Die in der von dem Herrn Miniſter des Jnnern dem Landtage vorge ziehung auf denſelben Uebereinſtimmung beider ſtädtiſchen Behör-
legten Denkſchrift enthaltenen Vorſchläge wurden im Allgemeinen ange den obwaltet,
en r Wvere wurde von der Provinzial Vertretung faſt ein dabei aber feſtzuſetzen:

ellig anerkannt, 9 t r eſo daß es als ein Bedürfniß empfunden werde, eine abgeſonderte Ge e etwaiger Abweichung in den r
v ſtaltung der Kommunal Ordnung nach den Verſchiedenheiten v ehörden, ſofern Gefahr im Verzuge, nach der Anſicht des Magi
ch Starr d Land t Den edenheiten von ſtrats zu verfahren, dieſer jedoch zur ſofortigen Einholung der

und faſt u wo du rpgwen, Entſcheidung der höhern Behörde verpflichtet iſt.
ſo das Beſtreben der Staatsregierung das Bürgerthum, eine Jnſtitu- Faſt einſtimmig erachtete die Provinzial Vertretung
nd tion, deren Erhaltung von den ſegensreichſten Folgen ſein wird, mög- das Jnſtitut der Bezirksräthe, ſowie das der Kreis Ausſchüſſe

lichſt wieder zu beleben, als höchſt unpraktiſch, den Verhältniſſen widerſprechend, ja vorausſicht
dankbar empfunden. lich als lebensunfähig.c



Dieſelbe ſprach ſich auch einſtimmig für die Befreiung der Geiſt-
lichen, Kirchendiener und Lehrer an öffentlichen Schulen von perſön-
lich zu leiſtenden Dienſten aus.

Aus eigenem Antriebe hat die Provinzial Vertretung noch vorzugs
weiſe folgende Abänderungen der GemeindeOrdnung in Antrag gebracht.

Eine angemeſſene Verminderung der Zahl der Gemeinde Verord-
neten eintreten zu laſſen die Wiederherſtellung der Stellvertretung
herbeizuführen;

in die im F. 15 der Gemeinde Ordnung von der paſſiven Wähl-
barkei zu Gemeinderaths Mitgliedern ausgeſchloſſenen BeamtenKate-
gorien auch noch die Rechtsanwälte aufzunehmen;

die Feſtſetzung des Wahltages den Gemeindebehörden zu überlaſſen
und deren Aufnahme in das Ortsſtatut anzuordnen

daß der Wahlverhandlung im Sinne des 8. 67 der revidirten
StädteOrdnung überall ein feierlicher Gottesdienſt vorangehen müſſe;

daß der Gemeinde-Vorſtand die Bezirksvorſteher zu ernennen habe;
daß die Wahl der Bürgermeiſter auf Lebenszeit erfolgen möge;
daß alle Magiſtrats Mitglieder der höhern Beſtätigung bedürfen
daß der Gemeinde Vorſtand den Gemeinde Einnehmer zu wählen

habe;
daß die gerichtliche Polizei, beſonders auch die Sammt Gemein-

den, nicht eingeführt werden.

Dringend und faſt wiederum einſtimmig iſt ferner gebeten worden,
von der weitern Einführung der Gemeinde- Ordnung in den Städten,
ſo wie in den Landgemeinden bis dahin Abſtand zu nehmen, wo die
Reviſion der Geſetzgebung über die Gemeinde Verwaltung beendigt und
dieſe zum völligen Abſchluß gelangt ſein wird.

Jn beſonderer Beziehung auf die ländlichen Gemeinden
wurde die Regierungs Vorlage ebenmäßig durchweg angenommen und
ſprach ſich die Provinzial Vertretung faſt einſtimmig insbeſondere da
hin aus:

daß durch einen bei den Kammern einzubringenden Geſetz Entwurf
die Regelung des ländlichen Communal Weſens in der Provinz nach
den darüber aufzuſtellenden allgemeinen Normen den Beſchlüſſen der

ne denen die Genehmigung Sr. Majeſtät des
önigs hinzutreten müſſe, zu überweiſen ſei, dergeſtalt, daß dabei die

bisherigen ländlichen Communal- Verhältniſſe als fortbeſtehend
zum Grunde zu legen und hieran anſchließend für die Provinz die in
Folge der veränderten Umſtände und Bedürfniſſe als beſtimmt noth
wendig erkannten Abänderungen und Neugeſtaltungen durch die Aus-

bildung einer beſondern Landgemeinde Ordnung herbeizuführen ſeien.
Hiernächſt:

daß eine Vertretung der Landgemeinden in unſerer Provinz durch
einen Gemeinderath als Regel angenommen, es aber geſtattet ſein
ſolle, Ausnahmen hiervon auf den Antrag der Gemeinden und unter
er gang der Oertlichkeit durch die Kreis Vertretung beſchließen
u laſſen

daß zur Wahl der Gemeinderaths Mitglieder nur ſolche Gemeinde
Einwohner, welche mit Grund Eigenthum angeſeſſen ſind, ſofern es
innerhalb des Gemeindebezirks liegt, berechtigt ſein ſollen

daß in denjenigen ländlichen Gemeinden, in welchen ein Gemeinde-
rath eingeführt wird, zur Wahl des Gemeinderaths der Regel nach

eine Drei-KlaſſenEintheilung der ſtimmberechtigten Wähler nach den
Abſtufungen des Grund-Eigenthums eintreten, jedoch die nähere Be
ſtimmung darüber, ob dieſe oder eine andere den Verhältniſſen ent
ſprechende KlaſſenEintheilung, und unter welchen Modalitäten ſtatt
finden ſolle, der Provinzial- Vertretung überlaſſen werde;

daß der Gemeinderäthe aus den beiden erſten Klaſſen gewählt
werden müſſen, und diejenigen im Gemeindebezirke anſäſſigen Grund-
Eigenthümer, welche mehr als der geſammten Gemeinde Abgaben
aufbringen, Mitglieder des Gemeinderaths ſein ſollen daß die Er-
nennung der GemeindeVorſtände (Schulzen oder Richter und Schöp-
pen) auf den Vorſchlag der Gemeinden resp. Gemeinde Vertretung,
und nach Anhörung der älteren Ortsvorſtände und der Polizeibehörden
in den unmittelbaren Gemeinden dem Landrathe, in den
in tetdaxes aber den Dominial-Polizei- Behörden zuſtehen

olle

daß die Mitwirkung und die Ausübung des Aufſichtsrechts in den
Gemeinde Angelegenheiten in den mittelbaren Ortſchaften noch ſo lange

den Donminial-PolizeiBehörden, welche ſie jetzt beſitzen, belaſſen wer
den möge, bis die neue KommunalOrdnung dieſe Angelegenheit ge-
regelt haben wird

daß eine Vertretung in den Gemeinden auf den Wunſch und An-
trag jeder einzelnen ſchon jetzt ſtattfinden könne, und daß über die

Gewährung eines ſolchen Antrags die Kreisverſammlung endgültig zu
entſcheiden haben ſoll daß eine ſolche Vertretung interimiſtiſch in der

Art gebildet werden möge, daß ſie durch die Wahl aus der Gemeinde
hervorgehe, und daß ſie aus 3 bis 12 Mitgliedern zu beſtehen habe
daß dieſem Gemeinderathe der Ortsvorſtand Schulze oder Richter

und Schöppe) hinzutreten, daß der Schulze oder Richter den Vorſitz
führt; daß eine KlaſſenEintheilung bei der Wahl der Vertreter ſtatt
finden müſſe; daß die Wahl nach den beſtehenden Abſtufungen und

Obſervanzen und in deren Ermangelnng nach dem Grundbeſitz aus
zuführen iſt; daß aber, ſofern in der Gemeinde über die KlaſſenEin
theilung, über die Maßgabe des Grundbeſitzes und über die Zahl
der Mitglieder des Gemeinderaths eine Einigung nicht erzielt werden

T ſollte, die Kreisvertretung endgültig hierüber zu entſcheiden haben
möge;

daß den größeren Laudgemeinden geſtattet werden möge, die Ge
meinde Ordnung vom II. März v. J., ſoweit ſie für die Städte
gelte, und unter Benutzung der vom gegenwärtigen Landtage befür-
worteten Veränderungen anzunehmen; daß aber über einen der-
artigen Antrag die Kreisvertretung endgültig zu entſcheiden habe.

Mit Einſtimmigkeit wurden ferner folgende Anträge angenommen
daß das Gemeindevermögen im. engern Sinne und dasjenige Ge-

meindevermögen, deſſen Nutzungen den Gemeindegliedern ganz oder
theilweiſe zuſtehen, als untheilbar erklärt und zugleich gebeten werden
möge, die Deklaration vom 26. Juli 1847 (Geſetz-Samml. pag. 327)
als noch gültig aufrecht zu erhalten

Daß die Nutzungen des Gemeindevermögens im engern Sinne
nur zur Beſtreitung der Gemeindebedürfniſſe zu verwenden ſind;

daß Ausnahmen von der letztern Beſtimmung, insbeſondere in Be
zug auf die Ueberſchüſſe von den Nutzungen des Gemeindevermögens
im engern Sinne, von den Kreisverſammlungen geſtattet werden
mögen, und

daß dieſe Anträge im Betreff des Gemeindevermögens auch für
die Städte bei der Staatsregierung zu befürworten ſeien.

Auch die Frage, ob den Polizeibehörden, alſo auch den Ortsſchulzen,
eine Polizeiſtrafgewalt auf geſetzlichem Wege einzuräumen ſei, wurde
faſt einſtimmig bejahet.

Jn Betreff der Kreis Ordnung wurde von der Provinzial Ver-
tretung insbefondere folgender weſentlicher Beſchluß gefaßt:

die Vertretung auf den Kreistagen ſoll vollſtändig nach den drei
im Lande vorherrſchenden Kategorien: großer Grundbeſitz, kleiner
ländlicher Grundbeſitz und Städte ſtattfinden die Anwendung dieſes
Grundſatzes oder die Ausnahme von demſelben iſt aber in Betreff
der Theilnahme an der Kreis Vertretung nach den eigenthümlichen
Verhältniſſen und Bedürfniſſen jedes einzelnen Kreiſes durch beſon-
dere Kreisſtatuten zu regeln

und iſt des Königs Majeſtät allerunterthänigſt gebeten worden:
möglichſt aus den größern Grundbeſitzern des Kreiſes, welche längere
Zeit in demſelben angeſeſſen ſind, nach Anhörung der Kreisſtände, die
Landräthe zu ernennen.

Vor dem Beginn der Sitzung am 30. d. M. war die Trauerkunde
eingegangen, daß am vorhergehenden Tage Se. Königliche Hoheit der
Prinz Wilhelm von Preußen, letzter Bruder des Hochſeligen Königs
und deſſen treuer Kampfgefährte in den glorreichen Befreiungskriegen,
in Berlin verſtorben ſei. Der Herr Landtags Marſchall zeigte dieſen
großen Verluſt, wodurch das Königliche Haus und mit Dieſem das ge
ſammte Vaterland in die tiefſte Trauer verſetzt werde, der Provinzial
Vertretung beſonders an, welche ihre innige Theilnahme durch gemein
ſames Erheben von den Sitzen bekundete.

nene umDeutſchland.

et de „Preußiſche Staats Anzeiger“ vom 8. October enthält
olgendes:

Se. Majeſtät der König haben Allergnädigſt geruht:
Dem Unteroffizier Schödon vom 10. Jnfanterie Regiment die

Rettungs Medaille am Bande; ſo wie
Dem Fürſtlich Hohenzollern Sigmaringenſchen Kavalier Karl

von Mavyvenfiſch zu Rappenſtein die Kammerherrn Würde zu ver
leihen und

Den bisherigen Landrath Grafen von Poninski zum OberRe-
gierungsrath und Abtheilungs Dirigenten zu ernennen.

Miniſterium des Jnnern.
Dem Landrathe Diekmann, bisher zu Gerdauen, iſt das

LandrathsAmt des Kreiſes Memel, im Regierung Bezirke Königs-
berg, und

Dem Landrathe von Beſſer, bisher zu Thorn, das Landraths-
Amt des Kreiſes Schlochau, im RegierungsBezirk Marienwerder, über-
tragen worden.

Finanz-Miniſterium.

Bekanntmachung
Die Ziehung der Prämien von den nach unſerer Bekanntmachung

vom 1. Juli d. J. zur Auslooſung beſtimmten 9000 Seehandlungs
Prämienſcheinen wird am

15ten October d. J.
und an den darauf folgenden Tagen, von 8 Uhr Vormittags ab, in
dem großen Conferenz Saale des Seehandlungs Gebäudes mit Zu-
eng von zwei Notarien und zwei vereideten Protokollführern ſtatt

nden.
Das betheiligte Publikum ſetzen wir hiervon mit dem Bemerken in

Kenntniß, daß wir nach geſchehener Ziehung die gezogenen Nummern
und Prämien durch vier verſchiedene hieſige öffentliche Blätter bekannt
machen werden.

Berlin, den 22. Auguſt 1851.
General Direktion der Seehandlungs Societät.

gez. Bloch. Wentzel.
Angekommen: Der General-Major und Commandeur der Hten

LandwehrBrigade, Graf v. d. Schulenburg, von Glogau.
Berlin, den 7. October. Der geſtrige Miniſterrath währte von 6

Uhr bis gegen 11 Uhr Abends. Dem Vernehmen nach ſind die Feſt
ſtellung der Etats für das Kriegsminiſterium und die Bildung der künf-
tigen erſten Kammer Hauptgegenſtände der Berathung geweſen.
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Berlin den 5. October. Wie man hört, iſt der Geh. Ober Re-
gierungs Rath v. Bethmann Hollweg gegenwärtig mit der Ausarbei-
tung einer Schrift beſchäftigt, worin er ſeine Anſchauungen in Betreff
der Berufung der Provinzial Vertretungen entwickeln und ſich gegen
die Angriffe, die in der letzten Zeit gegen ihn gerichtet worden, verthei
digen wird.

Wie man hört, hat der Staatsanwalt gegen die Freiſprechung des
Abgeordneten Harkort eine Verwahrung eingelegt. Profeſſor Simſon,
welcher von Herrn Heinrich v. Arnim zur Uebernahme der Vertheidigung
in dem bevorſtehenden Arnim'ſchen Prozeſſe angegangen war, hat, wie
es heißt, aus mehrfachen Gründen dieſem Wunſche nicht entſprechen

können. (H. C.)Berlin, den 7. October. Die Hannoverſche Ritterſchaft
hat vorerſt beim Bundestage über die honnoverſche Regierung geſiegt.
Am 3. faßte die Bundesverſammlung in dieſer Angelegenheit einen Be-
ſchluß, der, wenn der von der „Nordd. Ztg.“ mitgetheilte Wortlaut
richtig iſt, dem Antrage auf ein Jnhibitorium, welchen die Ritterſchaft
ſtellte, nachkommen würde. Der erwähnte Beſchluß lautet: „1) die
hannoverſche Regierung wird um ihre Erklärung und 2) darum erſucht,
daß ſie mit Geſetzen und Verfügungen über die beſtehende Provinzial-
verfaſſung vorerſt einhalte.“ Außerdem iſt der Zuſatz angenommen, wie
man ſagt auf Preußens Vorſchlag „ohne das dadurch den in der Sache
in Betracht kommenden formellen und materiellen Vorfragen irgend wie

e werden ſolle.“ünchen, den 5. October. Fürſt Wallerſtein hat geſtern folgende
Interpellation an das Geſammtminiſterium in die Kammer eingebracht,
und wird dieſelbe in der nächſten Sitzung verleſen:

1) Hat die bayeriſche Regierung bisher keinem Bundesbeſchluſſe
beigepflichtet oder Anerkennung gezollt, mittels deſſen namentlich die durch
Art. LVI. der Schlußakte gewährleiſtete Unantaſtbarkeit der Einzelver-
faſſungen verrückt, oder das Erforderniß der Stimmeneinhelligkeit bei
Annahme und Abänderung von Grundgeſetzen des Bundes irgendwie
geſchwächt wird? 2) Jſt die bayeriſche Regierung entſchloſſen, auch
ferner derlei Maßnahmen ihre Zuſtimmung und Anerkennung zu ver-
ſagen

Frankreich.
Paris, den 5. October. Ledru Rollin ſoll als Präſidentſchafts-

Kandidat der rothen Partei die meiſte Ausſicht haben, während die
Konſervativen, welche nicht bonapartiſtiſch oder orleaniſtiſch wählen wol-
len, ihre Stimmen auf Changarnier vereinigen würden. Ereton ſoll
ſeinen Antrag auf Aufhebung der Verbannungsgeſetze gleich beim Wie-
derbeginn der Seſſion einbringen wollen. Der Platzbefehl, welcher den
Soldaten den Beſuch ſozialiſtiſcher Wirthshäuſer verbietet, iſt auch auf
die Zöglinge der militäriſchen Muſikanſtalt ausgedehnt worden. Koſſuth
hat zwei Tage vor der Abfahrt des „Miſſiſippi“ ein Schreiben an die
Marſeiller Demokraten erlaſſen, welches die Blätter veröffentlichen.

(Tel. Dep.)
Nach Nachrichten aus Marſeille vom 2. October hat der „Miſſi

ſippi“ geſtern die dortige Rhede verlaſſen und ſeinen Weg nach Gibral-
tar eingeſchlagen. Vor ſeiner Abreiſe hat Koſſuth noch einige Abſchieds-
worte an die Bevölkerung von Marſeille erlaſſen, welche ein dortiges
Journal wiedergiebt. „Bürger heißt es darin während die fran-
zöſiſche Regierung mir nicht erlaubt hat, durch Frankreich zu reiſen, hat
das Marſeiller Volk, dem Schwunge des dem franzöſiſchen Herzen in
wohnenden edelmüthigen Triebes, dieſer unverſiegbaren Quelle der Größe
eurer Nation gehorchend, mich mit einer Aeußerung ſeiner republikani-
ſchen Geſinnungen ſo freundlich beehrt, die ehrenhaft in ihren Motiven,
männlich in ihrer Entſchließung, friedlich in ihrer Wärme und maje-

ſtätiſch in ihrer Ruhe war, wie es die Natur, das große
Bild Gottes, vor dem Sturme iſt. Jch habe meinen Namen
mit der Marſeillaiſe und dem Rufe „es lebe die Republik!“ vermiſcht
gehört, einem Rufe, der in Frankreich legal iſt. Es iſt ſo natürlich,
die Freiheit zu lieben, und ein ſo Geringes für ſie zu leiden, es iſt
faſt weniger als eine einfache Pflicht; aber es liegt ein hoher Ruhm
in dem Gedanken, mit dem Princip der Freiheit in der Meinung des
franzöſiſchen Volks identificirt zu werden. Jch habe keine Luſt
nach Ruhm; aber dieſen Ruhm nehme ich an, um ihn zu verdie-
nen. Jch nehme ihn an als ein Unterpfand der Solidarität, als ein
Wort des Heils für mein liebes Vaterland Meine Nation
wird den Zuruf eurer Brüderlichkeit begreifen und ihm zu entſprechen
ſuchen. Das iſt der einzige Dank, würdig des Marſeiller Volkes
Geſtern Abend kam einer eurer Brüder, trotz der Kälte, an Bord der
amerikaniſchen Fregatte geſchwommen, um mir die Hand zu drücken. Jch
drückte die ſeinige mit frommen Gefühl, indem ich ihm gelinde ſeine
Verwegenheit vorwarf: „Jch habe antwortete er Euch nur die
Hand drücken wollen ich habe kein Boot gefunden, und da habe ich
mich ins Waſſer geworfen. Giebt es für den, der will, Hinderniſſe?“
Jch verbeugte mich vor dieſen Worten. Die Liebe zur Freiheit, das
Gefühl der Pflicht und der Brüderlichkeit, ich beſaß ſie, als ich nach
Marſeille kam; aber in Marſeille habe ich die Deviſe gefunden: „Es
giebt keine Hinderniſſe für den, der will!“ Dieſer Wahlſpruch wird
der meinige ſein. Es lebe die Republik! L. Koſſuth am Bord des
„Miſſiſippi““ auf der Rhede von Marſeille, 29. September 1851.

Großbritannien und Jrland.
Der „N. Pr. Z.“ ſchreibt man aus London „Es muß auf Sie

und Jhre Leſer einen peinlichen Eindruck machen wenn Sie von den
Ovationen leſen, die dem Revolutionsmann in dem conſervativen Alt-
England dargebracht werden es ging mir anfänglich eben ſo, aber

(Magdeburg). A.

hier ſtehen ſelbſt entſchiedene high- tories auf Seiten Ungarns gegen
Oeſterreich, hochkirchliche Lords erklären kurzweg, in Ungarn vertrete
Oeſterreich das revolutiongire Element und die ungariſche Sache ſei
legitim und conſervativ. Und leider muß man zugeben, daß das
Oeſterreichiſche Kabinet durch ſeine Reichseinheitsthaten und Geſammt
ſtaatstheorien es faſt unmöglich gemacht hat, den Briten zu widerſprechen. Der Empörer Koſſuth verdankt ſeine Popularität in England

lediglich Herrn von Schwarzenberg und den Handlangern ſeiner Ein-
heitspolitik. Ohne ihn wäre Koſſuth in England nichts mehr und
nichts minder als ein politiſcher Flüchtling, gerade wie Ruge oder
Kinkel.“ (Trotzdem hat ein Parifer Korreſpondent deſſelben Blattes
Recht, wenn er behauptet, die Engländer begeiſterten ſich jetzt an Koſ
ſuths Schnürenrock, wie einſt an Maria Taglioni's Schuh. Wir möch-
ten dieſen Koſſuth Schwindel von der Feder eines Dickens geſchildert
ſehen.)

Provinzielles.
Mühlhauſen. Jm hieſigen Schauſpielhauſe iſt ſeit einigen Ta

gen der Zutritt zu einer Gewerbegausſtel lung eröffuet, die mit dem
größten Intereſſe von den Ein und Umwohnern Mühlhauſens beſucht
wird. Die Ausſteller ſind faſt ausſchließlich hieſige Fabrikanten, Künſt
ler und Handwerker und dürfte es keinen Zweig der Jnduſtrie unſrer
Stadt und deren nächſter Umgegend geben der nicht auf der fraglichen
Ausſtellung vertreten wäre.

Aus den von auswärts eingeſandten Gegenſtänden heben wir be
ſonders hervor einen gläſernen, bewohnten Bieuenſtock, (Eigenthum des
Rittergutsbeſitzers Herrn v. Berlepſch auf Seebach), und eine Samm-
lung in Papier mache gefertigter Kernobſt-Arten, täuſchend ähnlich den
Früchten, welche die großartigen Baumanpflanzungen des Genannten
in natura liefern.

—J—q--
Fremdenliſte.

Angekommene Fremde vom 7. bis 8. Oktober.
Im Krouprinzen: Hr. Schatzrath Freih. v. König a. Vienenburg. Hr. Gutsbe-

ſitzer v. Flotow u. Hr. Cand. theol. Gehren a. Kogel. Frau Stadträth. Saaſt
a. Den Die Hrn. Kaufl. Hecht a. Frankfurt Bindeck a. Leipzig Körber
a. Dresden.

Stadt Zürich: Die Hrn. Lieuten. des Barres i. Vouſelouh a. Mainz. Mad.
Doin a. Stedten. Hr. Jungen. Bichler a. Wien. Die Hru. Kaufleute Wei
rach a. Frankfurt, Thölde a. Lubeck, Becker a. Rheidt, Schröder a. Magdeburg.

Goldner Ring: Mad. Grünhagen a. Teuditz. Die Hrn. Kaufleute Oebisfeld a.
Breslau u. Hopfe a. Berlin. Hr. Oekon. Beyer a. Rothenſchirmbach. Hr.
Gutsbeſitzer Grund a. Teuchern.

Goldner CLöwe: Die Hrn. Kaufl. Schwarz a. Magdeburg Otto a. Leipzig Lip
pert a. Kahla Deutſchbein a. Elberfeld Tube a. Bremen Berhath a. Stet
tin, Uhlebeck a Torgau, Teubner a Eiſenach

a Hof: Hr. Stud. Zimmer a. Königsberg. Hr. Particul. Libt a. London.
r. Aſſeſſor Rudolph a. Stendal. Hr. Offizier Wildler a. Bromberg. Die

Hrn. Kaufl. Schäfer a. München u. Becker a. Bromberg.
Stadt Hamburg: Hr. Hauptm. Freih v. Guiſtrow a. Gotha. Hr. Lieut. Streu

ber a. Sangerhauſen. Hr. Stud. Graf zu Dohna a. Gießen. Hr. Gutsbeſitzer
Blockmann a. Strehlen. Hr. Rittergutsbeſ. v. Fiſcher-Treuenfeld a. Weſtpreu
ßen. Hr. Kaufm. Krone a. Magdeburg.

Goldne Kugel: Hr. Lithogr. Damm u. Hr. Agent Unrein a. Weimar. Die Hrn.
Getreidehdlr. Enke a. Pauſa, Döbel a. Neuhofen. Die Hrn. Kaufl. Weber
a. Erfurt Lange a. Bremen, Schulze a. Leipzig, Fiſcher a. Magdeburg, Rich
ter a. Aken. Hr. Mechanikus Uhlig a. Chemnitz. Hr. Lehrer Eckard a. Suhl.
Hr. Poſament. Wernicke a. Gotha.

Hötel de Prusse: Hr. Schauſpiei. Thiele a. Dresden. Hr. Buchhdlr. Rente a.
Köln. Hr. Partic. Korth a. Berlin. Hr. Mühlenbauer Kunkels a. Weißen
fels. r Stucl. Richter a. Bremen. Frl. Frank a. Berlin Frl. Hartmann
Altſtedt.

Eiſenbahnhof Hr. Courier Jgper a. Fulda. Hr. Dr. med. Topp a. Limmeritz.
Die Hrn. Kaufl. Steinberg a. Wernigerode Simon u. Samſon a. Berlin,
Jacobi a. Hamburg, Segritz u. Laffer a. Leipzig.

Thüringer Bahnhof: Hr. Landwirth Rumpf a. Weimar. Hr. Geh. Rath Tſchir
ner a, Liegnitz. Die r Kaufl. Weinberg a. Gladbach, Hirſch a. Halber
ſtadt, Heuermann a. Lemberg. Die Hrn. Rentiers Holshauſen u. Dunger
a. Frankfurt. Mad. Neumann a. Kaſſel. Hr. Fabrik. Bredow a. Belgern.

Meteorologiſche Beobachtungen.

6. October. Morgens 6 Uhr. Nachm. 2 Uhr. Abends 10 Uhr. Tagesmittel.

Luftdruck 27 P. 3.9,6 P. L. 27 P. 3.9,9 P. L. 27 P.3. 10,4P. 27 P. Z. 9,9 P. L.

Luftwärme 7,5 Gr. Rm. 10,6 Gr. Rm. 5,9 Gr. Rm. 8,0 Gr. Rm.

Wetter ziemlich heiter. heiter. heiter. heiter.

Wind SwW. W. Sw.. W.
Allgemeiner Anzeiger.

Verlobt: Marie Scherping mit Andreas Brennecke (Ol-
venſtedt und Dahlenwarsleben). Emilie Schulze mit Robert
Sehlmacher (Burg und Stettin). Pauline Knöſchle mit
Kupferſchmiedemeiſter Wilhelm Telle (Berlin und Ballenſtedt).
Pauline Donner mit Franz Däbold (Mölkau und Weßmar).

Getraut: Major Schäfer mit Emilie Schäfer geb. Frie-
ſecke (Oſterburg und Bührs).

Geboren: B. Tübner, eine Tochter (Magdeburg). Friedrich
Korte, eine Tochter (Magdeburg). M. Selowsky, ein Sohn

Furcht, ein Sohn (Köſen).
Geſtorben: Emil Saueracker (Magdeburg.) Hugo Soder

(Magdeburg). Bertha Lotz geb. Rohloff (Halberſtadt). Ca
roline Dieffer geb. Lüddekens (Erfurt). Stephan An-

dreas Grab au (Diesdorf). Senator Dienſt (Belgern).



beginnenden ordentlichen General V

Bekanntmachungen.
Thüringiſche Eiſenbahn.

Die geehrten Actionaire der Thüringiſchen Eiſenbahn werden

hierdurch eingeladen zu der lDienſtag den 28. d. Mts. Morgens 9 Uhr im Schießhaus- e
Saale zu Naumburg
erſammlung ſich einzufinden und erſucht, die etwa zu ſtellenden

beſonderen Anträge, dem 9. 30 des Statuts gemäß bis ſpäteſtens am 20. an den Vorſitzenden der Di-
rection ſchriftlich einzureichen. Als Gegenſtände der Berathung und Beſchlußnahme in der General Ver
ſammlung bezeichnen wir, wie folgt:

1) der Verwaltungs Bericht uüber das Jahr 1850, welcher bei den Billet Verkaufsſtellen auf den
Bahnhöfen von Halle bis Gerſtungen in Empfang genommen werden kann;

2) die Wahl dreier Mitglieder des Verwaltungsraths fur die ausſcheidenden Herren C. A. Jacob
von Halle, Steuerrath Oſchmann von Gotha und Landtagsſyndicus Gabler von Weimar;

3) die Abanderung des Statuts;
4) die Anleihe einer Million Thaler auf Prioritäts Obligationen wegen eines gegen den Beſchluß der

letzten General Verſammlung (vergl. Verwaltungs- Bericht pro 1850 Beilage A Seite 4 Zeile 3
von unten und folgende) entſtandenen formellen Bedenkens;

5) der Bau einer Zweigbahn von Weißenfels nach Leipzig;
6) die Aufhebung der freien Eiſenbahnfahrt zu den General Verſammlungen
7) der Antrag des Herrn Blumenreich in Berlin auf Erſtattung von 206 Thlr., die als Con-

ventional Strafe wegen verſäumter Einzahlung der V. Actienrate erhoben worden ſind.
Berechtigt an der GeneralVerſammlung Theil zu nehmen ſind nach 26 und 27 des Statuts

alle Diejenigen welche Jnhaber von 5 Actien ſind und dieſe entweder mit Ueberreichung einer Deſigna
tion bei unſerer Hauptkaſſe (ohne Dividendenſcheine) hinterlegen oder beim Eintritt in die General Ver
ſammlung vorzeigen.

Gleiche Geltung, wie die Actien ſelbſt, ſollen alle von öffentlichen Jnſtituten, resp. Behörden
über die Hinterlegung Thüringiſcher Eiſenbahn Actien ausgeſtellten Scheine haben.

Die an ſich zum Erſcheinen berechtigten Actionaire können ſich auch durch einen aus der Zahl der
übrigen Actiongire gewählten Bevollmächtigten vertreten laſſen 28).

Einfache, mit Namensunterſchrift und Siegel verſehene Vollmachten ſind ausreichend.
Die Actionaire haben freie Fahrt auf der Thüringiſchen Eiſenbahn. Sie erhalten dieſe gegen Vor

zeigung der Actien oder der mit denſelben gleiche Geltung habenden Depoſitenſcheine bei unſern Einneh-
mern, welche ſie in ein Couvert verſchließen und dieſes mit einem Fahrtenſtempel verſehen. Frauen und
Minderjahrige können die freie Fahrt nicht beanſpruchen. Dieſelbe gilt nur am Tage der Verſammlung.
Für Diejenigen welche nach deren Schluß mit einem Zuge nicht nach Hauſe zuruckkehren können aus
nahmsweiſe auch am folgenden Tage.

Erfurt, den 5. October 1851. Die Direction
der Thüringiſchen Eiſenbahn Geſellſchaft.

Die Leihbibliothek von F. Kuhnt in Eisleben
die ſtets mit den neueſten belletriſtiſchen Werken vermehrt wird, empfiehlt ſich allen Leſern beſtens.

Abonnements-Preis pr. Vierteljahr 22 Sgr., einzeln à Band 8 Pf.

Fonds- und Geld- Cours.

S uß. Courant. SBerlin, den 7. October. en S ren LonrautS Brief. Geld. Gem. S. Brief. Geld. Gem.
Düſſeldorf-Elberfelder 96 95Fonds Courſe. do. Prioritäts- 4Preuß. freiwillige Anleihe 5 S 103 do. Prioritäts- 5 S Sdo. StaatsAnleihe v. 1850 44 1035. Magdeburg-Halberſtädter

Staats Schuldſcheine 34 884 884 Magdeburg-Wittenberge 4 S 664
OderDeichbauOblig. 444 do. Prioritäts-- 5 1034Seehandl. Präm. Scheine T 1184 Niederſchleſiſch-Märkiſche 34 933 923
Kur u. Neum. Schuldverſchr.. 34 852 85 do. Prioritäts- 4 984 975
Berliner Stadtobligationen 5 1034 do. Prioritäts- 4 ((101do. do. do. Prior. III. Ser. 5 1024Weſtpreuß. Pfandbriefe 34 944 934 do. IV. Ser.) 5 1034 103
Großherz. Poſ. Pfandbriefe.. 4 (11024 Oberſchleſiſche Lit. A. 1354 1341
do. do. do do. Prioritäts- 4 S SOſtpreuß. Pfandbriefe 34 T do. Lit. B. 34 123 122Pommerſche do. 3397 964 Prinz Wilh. (Steele-Vohw. S

Kur u. Neum. do. 3 7 97 do. Prioritäts- 5 SSchleſiſche do. do. II. Serie 5 Sdo. vom Staat gar. L. B. 34 Rheiniſche 654 SPreußiſche Rentenbrieffe 4 019 do. (Stamm) Priorit. 4
Preuß. BankAnth.-Scheine 972 do. Prioritäts-Obl. 4 sdo. vom Staat gar. 34 zFriedrichsd'or 13 1377 RuhrortCref.KreisGladb. 34Andere Goldmünzen à 5 thlr. 94 9 do. Prioritäts-- 4
Disconto v StargardPoſen 33 864Khüringer 2764 àEiſenbahn Actien. do. PrioritätsObl. 45 1024 276Aachen Düſſeldorfer Sul 822 Wilhelmsbahn (CoſelOderb.

r h o 7 do. Prioritäts- 5Berlin Anhalt Lit. A. u. R. 110 Ausländiſche Eiſenb.-
do. Prioritäts- Stamm Actien.Berlin Hamburger 1003 99 Cöthen Bernburger 2do. Prioritäts- 4 102 Krakau-Oberſchleſiſche 4 814do. do. II. Em. 4 Kiel Altona 4 1097 108BerlinPotsd. Magdeburger 774 764 Mecklenvurger 335„do. Prior. Oblig. 4 964 Nordbahn Friedr. Wilh.) 4 353 343 344 à

dir n 195 Zarskoe-Seloo. o. Lit. 4BerlinStettiner 1243 123 Ausländ. Prior.Actien.
do. Prior. Obl. 51034 1023 Krakau-Oberſchleſiſche 4 2 ZCölnMindener 34 1074 Nordbahn Friedr. Wilh.) 5 1000
do. Prior. Obl. 41 Sdo. do. II. Em. 5 1044 KaſſenVereins-Bank Aktien 4 108 S

Druck der Waiſenhaus Buchdruckerei.

Das neue Schuljahr beginnt an der Lateiniſchen
Hauptſchule Montag, den 13. October. Anmel
dungen neuer Schuler anzunehmen werde ich in den
Vormittagsſtunden des 9. und 10. October bereit
ſein; die Pruüfung derſelben wird Sonnabends,
den 11. October, Vormittags von 8 Uhr an, ſtatt

finden. Dr. Eckſtein.
Das Rittergut Reinsdorf bei Landsberg

ſucht zum Ausgraben eines Kellers mehrere Accord
Arbeiter

Die Brauerei des Ritterguts Reinsdorf bei
Landsberg ſtellt vom 1. October an folgende
Bier-Preiſe:

Braunbier pro Tonne 2 Thlr.
Weißbier

Lagerbier 5
Das Neueſte in Porte-Monnaies,

Cigarren Etuis, Brieftaſchen,
Briefmappen, Notizbüchern und
Albums empfiehlt in reichhaltiger
Auswahl und zu billigen Preiſen

C. V. F. Colberg,
alter Markt 543.

7

Getreidepreiſe.
Berlin, den 7. October.

Weizen loco nach Qualität 5661
Roggen do. do. 49 à 52

82. pr. Oct. Nov. 48 bz. u. B. 474 G.
pr. Frühjahr 49 bz. B. u. G.

Erbſen Kochwaare 44 46
Futterwaare 42 44

Hafer loco nach Qualität 25 27
Gerſte, große loco 35 37
Rüböl loco 104 bz.pr. Oet. November 102 bz. u. B. 4 G.

pr. Nov. Dezember 107 B. 4 G. 3 bz.
pr. Januar Februar 107 B. 4 G.
pr. Februar März 104 B. G.
pr. März April 105 B. 5 G.
pr. April Mai 104 B. 4 G.

Leinöl loco 124 B.Rapps 65 à 66 bz.Rübſen do. do.Spiritus loco ohne Faß 22 à 4 bz.
mit Faß 22 bz.pr. Oct. Novbr. 214 bz. u. V. z G.
pr. April Mai 224 à 2 bz. u. B. 4 G.

Roggen etwas feſter. Spiritus animirt und höher.
Rüböl zu beſſern Preiſen umgeſetzt.

Halle, den 7. October.
Weizen 2 thlr. 12 ſgr. 6 pf. bis 2 thlr. 17 ſgr. 6 pf-
Roggen 2 8 9 e bis 2 13 9Gerſte 1 16 3 bis 1 20Hafer 25 bis 1 13Magdeburg den 7. October. (Nach Wiſpeln.)

Weizen 51 54 Thlr. Gerſte Thlr.Roggen Hafer 22 24Kartoffel-Spiritus, die 14,400 Tralles 28 Thlr.
Breslau, den 7. October, 1 Uhr 20 Min. Nach

mittags. Getreidepreiſe: Weizen, weißer 52-66 Sgr.,
do. gelber 55--634 Sgr. Roggen 46--52 Sgr. Gerſte
37—-42 Sgr. Hafer 22-25 Sgr.

Stettin, den 7. October, 1 Uhr 55 Min. Nachm.
Weizen 56, 59 Br. Roggen October 484 Br. Octo-
ber November 474 bz., Frühjahr 484 bz. Rühöl Octo-
ber November 9 bz., Frühjahr 105 bz. Spiritus Früh
jahr 16 bz.

Hamburg, den 7. October, 2 Uhr 55 Min. Nachm.
Weizen Frühjahr preishaltend. Roggen Frühjahr 72
haben, 70 laſſen. Herbſt geräumt. Oel 184, 203.
Kaffee 4. London 13, 54, 13, 7. Amſterdam 3575.
Wien 1803.

Schifffahrts Nachrichten.

Die Schleuſe zu Magdeburg paſſirten Schiffer.
Aufwärts: den 7. October. S. Näbert, Ci-

chorienbrocken v. Neuſt. Magdeburg n. Halle. F.
Andrege Roggen v. Stettin n. Halle. F. Hohen-
ſtein, desgl. Schleppkahn Auguſt Nr. 5., Guter, v.
Magdeburg n. Dresden.

Niederwärts: den 7. October. F. Peißig, fr.
Obſt, v. Außig n. Berlin. V. Löbel, desgl. J.
Tauche, desgl. J. Schneider, desgl. F. Enger,
Guter v. Tetſchen n. Hamburg.

Magdeburg, den 7. October 1851.
Königliches Schleuſen Amt, Haaſe.
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